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§ 12 00. GemVG

006. GemVG - O6. Gemeindeverbandegesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2019

1. (1)Die Angelegenheiten, in denen im Interesse der ZweckmaRigkeit zur Besorgung von Angelegenheiten der
Wirkungsbereiche der Gemeinden Gemeindeverbande im Wege der Vollziehung gebildet werden kdnnen und zu
deren gesetzlicher Regelung und Vollziehung das Land zustandig ist, werden durch Landesgesetz bestimmt. In
diesen Angelegenheiten kdnnen nach Mal3gabe der vom Gesetzgeber festgelegten Voraussetzungen
Gemeindeverbande sowohl fur den eigenen als auch fur den Ubertragenen Wirkungsbereich durch Verordnung
der Landesregierung gebildet werden. (Anm: LGBI.Nr. 42/2014)

2. (2)Durch die Bildung von Gemeindeverbanden darf die Funktion der Gemeinden als Selbstverwaltungskorper und
Verwaltungssprengel nicht gefahrdet werden.

3. (3)Bei der Bildung von Gemeindeverbanden durch Verordnung sind die beteiligten Gemeinden vorher zu horen.

4. (4)Fur die Auflésung von Gemeindeverbanden durch Verordnung gilt§ 11 Abs. 6 sinngemaR.

In Kraft seit 28.06.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=42/2014&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gemvg/paragraf/11
file:///

	§ 12 Oö. GemVG
	Oö. GemVG - Oö. Gemeindeverbändegesetz


